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Sitzung der Schulpflege Nr. 12/08 vom 15. Dezember 2008 

 
Protokollauszug 
 
 
 Anpassungen der Entschädigungsansätze per 1.1.2009 99 296 

 
Anpassung der Entschädigungsansätze für Behörden, für Schulbesuche, die 
Baukommission, der  und Schul- Gemeindebibliothek und die gemäss Beschluss 
der Schulpflege entschädigungsberechtigten Projekte.  
 
An der Schulgemeindeversammlung der Primarschule Wettswil wurde am 3. 
Dezember 2001 die Besoldungsverodnung genehmigt. Aufgrund der veränderten 
Verhältnisse, der eingetretenen Teuerung, der Reallohnanpassungen durch den 
Kanton für kantonale Mitarbeiter der Schulpflege, ist es angezeigt und 
gerechtfertigt die Entschädigungsansätze per 1. Januar 2009 entsprechend zu 
erhöhen.  
 
Die Entschädigungsansätze der Schulpflege werden analog den Ansätzen der 
Mandatsträger der politischen Gemeinde Wettswil angepasst. 
 
Jahresentschädigung der Behörden, Sitzungsansätze werden ab 1.1.2009 wie folgt 
festgesetzt: 
 

a) Schulpflege bisher neu 

 Schulpräsidentin  Fr.  26'000.-- Fr.  29'950.-- 

 Finanzvorstand Fr.  18'500.-- Fr.  21'250.-- 

 übrige Mitglieder Fr.  15'500.-- Fr.  17'750.-- 

    

b) Schul- und 
Gemeindebibliothek 

  

 Leiterin Fr.   3'000.-- Fr.    3'450.-- 

 Rechnungsführerin Fr.      400.-- Fr        600.-- 

 Aktuarin Fr.      350.-- Fr.       400.-- 
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  bisher neu 

c) Sitzungsgeld pro 
Stunde 

Fr.       45.-- Fr.        50.-- 

    

d) Taggeld für den ganzen 
Tag  (max. 8 Std.) 

Fr.      360.-- Fr.      400.-- 

 Taggeld für den halben 
Tag ( max. 4 Std.) 

Fr.       180.-- Fr.      200.-- 

    

e) Schulbesuche pro Lektion   Fr.         45.-- Fr.         50.-- 

    

 Ordentliche Arbeiten der 
zugeteilten Ressorts 
werden nicht zusätzlich 
entschädigt.  

  

    

f) Lehrerschaft    

 Vorbereitung SP-Sitzung 
pro Stunde 

Fr.         10.-- Fr.         10.-- 

 Teilnahme an SP-Sitzung 
pro Stunde  

Fr.         30.-- Fr.          35.-- 

 
Es wird von Seite der Lehrervertretung nachgefragt, warum gewisse Sitzungen 
bezahlt werden und andere nicht. Grundsätzlich möchte die Schulpflege von den 
Sitzungsentschädigungen wegkommen. Die Schulpflegesitzungen werden wie ein 
Hausamt gehandhabt, aber nicht mit einer Pauschale sondern mit Sitzungsgeld 
entschädigt.  
 
Die Schulpflege beschliesst 
1. Die Entschädigungsansätze der Schulpflege werden analog den 

Ansätzen der Mandatsträger der politischen Gemeinde Wettswil per 
1.1.2009 wie oben aufgeführt angepasst. 

2. Protokollauszug an B. Bachmann, Finanzvorstand und E. Merazzi-Naef. 
 
 
 
Für die Richtigkeit des Auszugs 
Die Protokollführerin 

 
Karin Leu Peter Wettswil, 3. Februar 2009 
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Sitzung der Schulpflege Nr. 02/18 vom 5. Februar 2018 

 
Protokollauszug 
 
 Personelles  0 
 
 Anpassung der Entschädigungsansätze für Behörden und 

Kommissionen per 1. Juli 2018 
14  

 
Antrag R. Schmutz: 
Die Entschädigungsansätze für Behörden und Kommissionen sollen per 1. Juli 
2018 angepasst werden. 
 
Erläuterungen: 
Die Entschädigungsansätze für Behörden und Kommissionen gemäss Art. 3, 
6 und 7 der Besoldungsverordnung vom 3. Dezember 2001 wurden letztmals 
per 1. September 2009 angepasst (SPB Nr. 296 vom 15. Dezember 2008). 
Die Jahresentschädigungen (Fixa) wurden damals generell um rund 15 % 
und die Sitzungs-/Taggelder um rund 10 % erhöht.  
Aufgrund der (aus verschiedenen Gründen) steigenden zeitlichen 
Beanspruchung der Amtsträgerinnen und Amtsträger ist es angezeigt und 
gerechtfertigt, die Entschädigungsansätze analog den Ansätzen der 
politischen Gemeinde Wettswil auf die neue Amtsperiode 2018-22 ab dem 1. 
Juli 2018 anzupassen.  
Demgegenüber sollen die bisherigen, aufgrund des Entschädigungssystems 
nach wie vor als angemessen zu beurteilenden Ansätze für Sitzungsgelder 
und Taggelder unverändert beibehalten werden  
 
Konkret werden die Jahresentschädigung der Behörden, Sitzungsansätze und 
Taggelder ab 1.7.2018 wie folgt festgesetzt: 
 

a) Schulpflege bisher neu 

 Schulpräsident Fr.  29'950.-- Fr.  36'000.-- 

 Finanzvorstand Fr.  21'250.-- Fr.  26'000.-- 

 übrige Mitglieder Fr.  17'750.-- Fr.  22'000.-- 

  wie bisher 

b) Sitzungsgeld pro Stunde (inkl. Schulbesuche) Fr.        50.-- 

  wie bisher 

c) Taggeld für den ganzen Tag (max. 8 Std.) Fr.      400.-- 

 Taggeld für den halben Tag ( max. 4 Std.) Fr.      200.-- 

   

 
Gemäss Art. 12 BVO ist die Schulpflege ermächtigt, die 
Entschädigungsansätze der Behörden und Kommissionen jeweils den 
veränderten Verhältnissen anzupassen. Der Umfang der vorgesehenen 
Anpassung bewegt sich im Rahmen dieser der Schulpflege eingeräumten 
Kompetenz.  
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Die Erhöhung der Entschädigungsansätze führt zu einem jährlichen 
Mehraufwand von rund Fr. 20'000.00 (inkl. Sozialleistungen). 
 
Es wird diskutiert, ob die Schulbesuche weiterhin separat entschädigt werden 
sollen oder nicht. Der Vorschlag der Finanzvorständin wird aber abgelehnt.  
 
Die Schulpflege beschliesst 
1. Die Entschädigungsansätze der Schulpflege werden analog den 

Ansätzen der Mandatsträger der politischen Gemeinde Wettswil per 
1.7.2018 wie oben aufgeführt angepasst. 

2. Protokollauszug an C. Schwald, R. Schneebeli (pol. Gemeinde) und K. 
Leu Peter 

 
 
 
 
Für die Richtigkeit des Auszugs 
Die Protokollführerin 

 
Karin Leu Peter Wettswil, 9. Februar 2018 
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Sitzung der Schulpflege Nr. 06/25 vom 30. Juni 2025 
Protokollauszug 
 
 Personelles  0 
 
 Anpassung der Entschädigungsansätze für Behörden und Kommissio-

nen per 1. Januar 2026 
133  

 
Antrag F. Bieri: 
Die Entschädigungsansätze für Behörden und Kommissionen sollen per 1. Januar 
2026 angepasst werden. 
 
Erläuterungen: 
Die Entschädigungsansätze für Behörden und Kommissionen gemäss Art. 3, 6 
und 7 der Besoldungsverordnung vom 3. Dezember 2001 wurden letztmals per 1. 
Juli 2018 angepasst (SPB Nr. 14-02/18 vom 5. Februar 2018). Damals wurden die 
Jahresentschädigungen (Fixa) generell um knapp 20% und die Sitzungs-
/Taggelder um rund 10 % erhöht, analog den Ansätzen der politischen Gemeinde 
Wettswil.  
 
An der Gemeindeversammlung vom Dezember 2021 wurde die neue Entschädi-
gungsverordnung der politischen Gemeinde Wettswil angenommen. Damals hat 
die politische Gemeinde den Ansatz für Sitzungsgelder auf Fr. 80.-/Std. erhöht. 
Zudem werden neu auf den Jahresentschädigungen sowie den Sitzungs- und 
Taggeldern die gleichen Teuerungszulagen ausgerichtet, wie sie vom Regierungs-
rat für das Staatspersonal festgesetzt werden. Eine Anpassung der Sitzungsgelder 
und Taggelder erfolgt jeweils auf Fr. 5.- genau, sobald die kumulierte Teuerung die 
Anpassungshöhe erreicht bzw. überschritten hat.  
Seit 2021 wurden die Jahresentschädigungen um 7.1% und die Sitzungsgelder der 
politischen Gemeinde auf Fr. 85.- erhöht.  
Die Primarschulpflege hält es für angemessen auf den 1. Januar 2026 ihre Sit-
zungsansätze und Taggelder aufgrund des vermehrten Sitzungsaufwand und der 
Teuerung den Sätzen der politischen Gemeinde anzupassen. Ebenso wird die Re-
gelung betreffend Teuerungszulagen übernommen. Mit der Anpassung der Sit-
zungsgelder kann auch der unterschiedliche Aufwand der einzelnen Schulpflege-
mitglieder besser ausgeglichen werden. 
 
Sitzungsgeld wird ausbezahlt, bei Sitzungen zu denen mit einer Traktandenliste 
eingeladen und über welche ein Beschlussprotokoll oder Aktennotiz geführt wird. 
Das Sitzungsgeld beinhaltet die Vor-/Nachbereitung der jeweiligen Sitzung. 
 
Es wird Sitzungsgeld ausbezahlt:  
- bei ordentlichen Sitzungen der Behörde oder Kommission; 
- bei Sitzungen von durch die Behörde eingesetzten Ausschüssen, Projekt-

gruppen und Kommissionen, bei deren Sitzung ein Beschlussprotokoll oder 
Aktennotiz geführt und mittels Traktandenliste eingeladen wird; 

- bei Sitzungen und Anlässen als offizielle Delegierte der Schulpflege, sofern 
nicht die entsprechende Institution direkt dem Behördenmitglied eine Ent-
schädigung oder ein Sitzungsgeld ausrichtet; 
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- bei Teilnahme an Schulungen, Kursen und Workshops im Rahmen von 
Weiterbildungen (ausser längere Weiterbildungen wie 
CAS/DAS/MAS/MBS-Lehrgänge). 

 
Ebenso soll das Sitzungsgeld für die Lehrervertretungen an den Schulpflegesit-
zungen erhöht werden auf Fr. 50.-/Std. Dieses Sitzungsgeld beinhaltet die Vorbe-
reitung und Teilnahme an den Sitzungen. Auch diese Sitzungsgelder werden den 
Teuerungszulagen angepasst. Eine Anpassung der Sitzungsgelder erfolgt jeweils 
auf Fr. 5.- genau, sobald die kumulierte Teuerung die Anpassungshöhe erreicht 
bzw. überschritten hat. 
 
Konkret werden die Jahresentschädigung der Behörden, Sitzungsansätze und 
Taggelder ab 1.1.2026 wie folgt festgesetzt: 
 

a) Schulpflege bisher neu 

 Schulpräsident Fr.  36'000.-- Fr.  38'617.- 

 Finanzvorstand Fr.  26'000.-- Fr.  27'890.- 

 übrige Mitglieder Fr.  22'000.-- Fr.  23'599.- 

    

b) Sitzungsgeld pro Stunde 
(inkl. Schulbesuche) 

Fr.         50.- Fr.        85.-- 

    

c) Taggeld für den ganzen Tag 
(max. 8 Std.) 

Fr.        400.- Fr.      680.-- 

 Taggeld für den halben Tag ( 
max. 4 Std.) 

Fr.         200.- Fr.      340.-- 

    

d) Lehrerschaft   

 Vorbereitung und Teilnahme 
Schulpflegesitzung 

Fr.        45.-- Fr.        50.-- 

 
Gemäss Art. 12 BVO ist die Schulpflege ermächtigt, die Entschädigungsansätze 
der Behörden und Kommissionen jeweils den veränderten Verhältnissen anzupas-
sen. Der Umfang der vorgesehenen Anpassung bewegt sich im Rahmen dieser 
der Schulpflege eingeräumten Kompetenz.  
Die Erhöhung der Entschädigungsansätze führt zu einem jährlichen Mehraufwand 
von rund Fr. 25'879.00 (exkl. Sozialleistungen). 
 
Die Schulpflege beschliesst 
1. Die Jahresentschädigungen sowie Sitzungsansätze und Taggelder der Schulpfle-

ge werden analog den Ansätzen der Mandatsträger der politischen Gemeinde 
Wettswil per 1.1.2026 wie oben aufgeführt angepasst. 

2. Das Sitzungsgeld für die Lehrpersonenvertretungen wird auf Fr. 50.- erhöht. 
3. Ab 2027 werden auf den Jahresentschädigungen sowie den Sitzungs- und Tag-

geldern die gleichen Teuerungszulagen ausgerichtet, wie sie vom Regierungsrat 
für das Staatspersonal festgesetzt werden. Eine Anpassung der Sitzungsgelder 
und Taggelder erfolgt jeweils auf Fr. 5.- genau, sobald die kumulierte Teuerung 
die Anpassungshöhe erreicht bzw. überschritten hat. 

4. Protokollauszug an D. Pfefferli, Gemeindeschreiber (per Mail) 
 
Für die Richtigkeit des Auszugs 
Die Protokollführerin 
 
Karin Leu Peter Wettswil, 1. Juli 2025 


